
 Deutscher Bundestag  Drucksache 19/8401 
19. Wahlperiode 14.03.2019 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Frank Schäffler, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar,  
Bettina Stark-Watzinger, Markus Herbrand, Katja Hessel, Grigorios Aggelidis, 
Renata Alt, Christine Aschenberg-Dugnus, Jens Beeck, Nicola Beer,  
Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg (Südpfalz),  
Dr. Marco Buschmann, Britta Katharina Dassler, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst,  
Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr, Dr. Gero Clemens Hocker,  
Dr. Christoph Hoffmann, Reinhard Houben, Olaf in der Beek, Gyde Jensen, 
Thomas L. Kemmerich, Dr. Marcel Klinge, Pascal Kober, Carina Konrad, 
Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Michael Georg Link, Alexander Müller,  
Dr. Martin Neumann, Matthias Seestern-Pauly, Frank Sitta, Judith Skudelny, 
Katja Suding, Michael Theurer, Stephan Thomae, Nicole Westig und der Fraktion 
der FDP 

Vereinbarkeit eines Provisionsdeckel für die Vermittlung von 
Lebensversicherungen mit dem Grundgesetz und dem europäischen Recht 

Die Bundesregierung plant nach eigenen Angaben einen Provisionsdeckel für die 
Vermittlung von Lebensversicherungen (Bundestagsdrucksache 19/3424). Die 
Verfassungs- und Europarechtskonformität des geplanten Provisionsdeckels ist 
jedoch umstritten. So haben Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts a. D., und der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Hans-Peter 
Schwintowski Gutachten zu der Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz und dem eu-
ropäischen Recht vorgelegt und eine Deckelung für verfassungs- und europa-
rechtswidrig befunden (www.bundesverband-finanzdienstleistung.de/wp-content/ 
uploads/2019/02/Prof.-Papier-Rechtsgutachten-gesetzlicher-Provisionsdeckel.pdf  
& www.bundesverband-finanzdienstleistung.de/wp-content/uploads/2019/02/Prof.- 
Schwintowski-Rechtsgutachten-Provisionsdeckel-EU-Recht.pdf). 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Entwicklung der tat-

sächlich von Versicherungen (bzw. von Verbrauchern bei der Versiche-
rungsberatung) an Versicherungsvermittler gezahlten Vergütungen für Ver-
sicherungsvermittlungen seit Inkrafttreten des Lebensversicherungsreform-
gesetzes an die unterschiedlichen Berufsgruppen oder -felder (z. B. Versi-
cherungsvertreter, Ausschließlichkeitsvermittler, Mehrfachvertreter, Versi-
cherungsmakler, Versicherungsberater)? 

2. Wäre es für den Verbraucher nach Auffassung der Bundesregierung vorteil-
hafter, die in den Tarif einkalkulierten Kosten, die den Kunden direkt treffen, 
zu regulieren, anstatt der Provision des einzelnen Versicherungsvermittlers, 
die auf den Preis des Produktes direkt keinen Einfluss hat? 
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3. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Entwicklung der Ver-

gütungen für Versicherungsvermittlungen seit Inkrafttreten des Lebensversi-
cherungsreformgesetzes? 

4. Hält die Bundesregierung an der Einführung eines gesetzlichen Provisions-
deckels im Bereich der Lebensversicherung fest? 
a) Falls ja, welchen Zeitplan verfolgt die Bundesregierung? 
b) Falls ja, in welcher Höhe plant die Bundesregierung eine solche Decke-

lung, und wie ist die nähere Ausgestaltung? 
c) Falls ja, soll eine entsprechende Deckelung nur für bestimmte Berufs-

gruppen oder -felder (z. B. Ausschließlichkeitsvermittler, Mehrfachver-
treter, Versicherungsmakler, Versicherungsberater) gelten bzw. in der 
Höhe für die Berufsgruppen differenzieren? 

d) Falls ja, soll eine entsprechende Dokumentation nur für bestimmte Versi-
cherungsprodukte gelten bzw. für die unterschiedlichen Versicherungs-
produkte in der Höhe differenzieren? 

5. Welche Kriterien sind nach Ansicht der Bundesregierung entscheidend, um 
die Höhe einer Provision als angemessen zu bewerten?  
Welche Gründe rechtfertigen nach Ansicht der Bundesregierung die Maß-
geblichkeit gerade dieser Kriterien? 

6. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung darüber, wie sich ein Provisi-
onsdeckel auf die Zahl der Beschäftigten in der Versicherungsvermittlungs-
branche auswirken würde (bitte nach Berufsgruppen aufschlüsseln)? 

7. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung darüber, wie sich ein Provisi-
onsdeckel auf die Beratungsqualität für Versicherungsprodukte auswirken 
würde? 

8. Teilt die Bundesregierung die Auffassung von Prof. Dr. Papier (vgl. Gutach-
ten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass Versicherungsvertreter, 
Versicherungsmakler und Versicherungsberater höchst unterschiedliche Be-
rufsfelder darstellten, deren Gleichbehandlung durch einen gesetzlichen Pro-
visionsdeckel verfassungsrechtlich besonders rechtfertigungsbedürftig sei 
(bitte begründen)? 

9. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung von Prof. Dr. Papier (vgl. Gut-
achten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass ein einheitlicher Provi-
sionsdeckel einzelne Vertriebswege, insbesondere solche durch Versiche-
rungsmakler und Versicherungsberater, besonders stark benachteiligen 
würde (bitte begründen)? 

10. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung von Prof. Dr. Papier (vgl. Gut-
achten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass ein einheitlicher Provi-
sionsdeckel für unterschiedliche Versicherungsprodukte ungeachtet ihrer 
Komplexität (wie beispielsweise Sterbegeldversicherungen oder Risikole-
bensversicherungen einerseits sowie fondsgebundene Rentenversicherungen 
andererseits) sachwidrig wäre (bitte begründen)? 

11. Teilt die Bundesregierung die Auffassung von Prof. Dr. Papier (vgl. Gutach-
ten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass es keine Anhaltspunkte da-
für gebe, dass sich Produkte, die im Vergleich zu anderen Produkten ähnlich, 
aber für Verbraucher schlechter sind, in signifikanter Weise stärker am Markt 
durchsetzen, weil höhere Provisionen für diese Produkte ausgelobt werden?  
Welche (möglicherweise abweichenden) Kenntnisse hat die Bundesregie-
rung dazu? 
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12. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung von Prof. Dr. Papier (vgl. Gut-

achten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass ein Provisionsdeckel 
gegen Artikel 12 sowie Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) verstieße 
und somit verfassungswidrig sei (bitte begründen)? 

13. Teilt die Bundesregierung die Auffassungen von Prof. Dr. Papier und 
Prof. Dr. Schwintowski (vgl. Gutachten gemäß Vorbemerkung der Frage-
steller), dass ein Provisionsdeckel Fehlanreize zulasten der Verbraucher set-
zen würde (bitte begründen) 
a) bezüglich der Beratungsqualität und Erhöhung der Kundenzufriedenheit 
b) sowie im Hinblick darauf, dass auch für den Versicherungsvermittler ein 

Anreiz nach dem derzeitigen Provisionssystem dafür besteht, dass der 
Kunde die gesamte Vertragslaufzeit ausnutzt, also auf eine vorzeitige 
Stornierung verzichtet? 

14. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung von Prof. Dr. Schwintowski 
(vgl. Gutachten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass ein Provisions-
deckel zu einer Qualitätsabwärtsspirale führen würde (bitte begründen)? 

15. Teilt die Bundesregierung die Auffassung von Prof. Dr. Schwintowski (vgl. 
Gutachten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass ein Provisionsde-
ckel die Grundziele der Richtlinie (EU) 2016/97 (Insurance Distribution Di-
rective, IDD) konterkarieren würde (bitte begründen)? 

16. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung von Prof. Dr. Schwintowski 
(vgl. Gutachten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass ein Provisions-
deckel zugleich Provisionen unterhalb der Deckelung praktisch unmöglich 
machen und daher als Untergrenze für Provisionen wirken würde (bitte be-
gründen)? 

17. Teilt die Bundesregierung die Auffassung von Prof. Dr. Schwintowski (vgl. 
Gutachten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass ein Provisionsde-
ckel gegen das Prinzip des freien und unverfälschten Wettbewerbs gemäß 
Artikel 119 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) sowie die Niederlassungsfreiheit gemäß Artikel 56 AEUV 
verstößt (bitte begründen)? 

18. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung von Prof. Dr. Schwintowski 
(vgl. Gutachten gemäß Vorbemerkung der Fragesteller), dass ein Provisions-
deckel, unterstellt, er verstieße gegen EU-Recht, von keinem Akteur in der 
Versicherungsbranche beachtet werden müsste (bitte begründen)? 

19. Wie schätzt die Bundesregierung – unter dem Aspekt des weiterhin wün-
schenswerten Zugangs breiter Bevölkerungsschichten zu einer Altersvorsor-
geberatung – den Umstand ein, dass es sich bei der Abschlussvergütung des 
Vermittlers um eine erfolgsabhängige Vergütung handelt, über die der Ver-
mittler nach Einschätzung der Fragesteller wirtschaftlich betrachtet viele 
qualifizierte und kostenlose (weil ohne Abschluss gebliebene) Beratungen 
quersubventionieren muss? 
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20. Lassen rückläufige Beschwerden von Verbrauchern über Versicherungsver-

mittler bzw. Versicherungsmakler und marginale Beschwerdequoten (siehe: 
aktueller Tätigkeitsbericht des Ombudsmanns für Versicherungen vom 
1. Februar 2019 www.versicherungsombudsmann.de/wp-content/uploads/ 
T%C3%A4tigkeitsbericht_2018_VSBG.pdf) nach Auffassung der Bundes-
regierung dennoch darauf schließen, dass Fehlanreize durch zu hohe Vergü-
tungen der Vermittler bestehen, die mit einem gesetzlichen Provisionsdeckel 
korrigiert werden können (bitte begründen)? 

Berlin, den 20. Februar 2019 

Christian Lindner und Fraktion 
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